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Vorwort zur 7. Auflage

„Schönheitsreparaturen – und kein Ende?“, schrieb Harald Kinne im Jahr 2000 als Vorsitzender
Richter einer Mietberufungskammer am LG Berlin (ZK 64) über die damalige „Misere“
von Rechtsprechung und Formularpraxis. Heute, 26 Jahre später, zeichnet die mietgericht-
lichen Erfahrung des Autors, seit nun 17 Jahren Dezernent für Miet- und Wohnungs-
eigentumssachen eines Amtsgerichts, kein anderes Bild.
Die praktische Relevanz von Klauseln zur Abwälzung von Schönheitsreparaturen wie

auch anderer Instandhaltungen (Kleinreparaturen, Gewerberaummiete) ist nach wie vor
erheblich. Eine Verbesserung der schon im Vorwort zur 6. Auflage angeprangerten Unsi-
cherheit bei der Gestaltung wie Prüfung vertraglicher Regelungen gerade seit der Ent-
scheidung zur Klauselunwirksamkeit bei Übergabe einer unrenovierten Wohnung im Jahr
2015 ist durch die höchstrichterliche Rechtsprechung jedoch bislang nicht eingetreten.
Tatsächlich erweisen sich in der Praxis nach wie vor die überwiegenden Klauseln zu

Schönheitsreparaturen als unwirksam (nach Matthias Meyer-Abich in NJW 2025, 2448 ca.
90%, was durchaus auch der hiesigen Erfahrung entspricht). Das liegt nicht nur an der
Verwendung veralteter oder generell unwirksamer Formulierungen; sehr oft sind vermie-
terseits selbst vorgenommene Ergänzungen des Vertrags an anderer Stelle (insbesondere der
„27“) die Ursache.
Die wirtschaftlichen Folgen unwirksamer Klauseln sind enorm, wie Mark Unger zuletzt

eindrücklich feststellte in NZM 2025, 1001 (1013): „Wer aktuelle Rechnungen für das
Tapezieren und Streichen, das Lackieren von Türen, Türzargen, Heizkörpern und Fußleisten, die
Erneuerung des Bodens oder das Streichen eines Treppenhauses gesehen hat (oder gar zahlen musste),
wird dies bestätigen können“. Und das bezieht sich nicht nur auf verlorene Renovierungs-
ansprüche. Bei Beschädigungen der Mietsache muss sich der Vermieter zudem die über
viele Jahre ersparten Instandhaltungen anrechnen lassen, was nicht selten zum vollständigen
Anspruchsverlust führt.
Die 7. Auflage des Buchs ist auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung und beleuchtet

auch die aktuelle Literatur. Dabei werden die Fallstricke bei der Abwälzung von Schön-
heitsreparaturen sowie sonstigen Instandhaltungen dargestellt und Hinweise für die Ver-
tragsgestaltung ebenso wie die gerichtliche Durchsetzung und Abwehr von Renovierungs-,
Ausgleichs- und Schadensersatzansprüchen gegeben.
Neben den praktischen Erfahrungen des Autors als Richter für Miet- und WEG-Sachen

haben auch dieses Mal wieder zahlreiche Fragen und Anregungen im Zug der Referenten-
tätigkeit auf anwaltlichen und richterlichen Fortbildungs- und Vortragsveranstaltungen
sowie weitere Zuschriften in die Erläuterungen Einzug gefunden. Der Bearbeiter bedankt
sich hierfür ausdrücklich und hofft auch in der Zukunft auf anregende Beiträge.

Hanau, im März 2026 Dr. Kai Zehelein
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